Antworten

Beschwerde /Verfahrenspflegerin 

Wurde an 9 Stellen gesandt :

1.

Kassenärztliche Vereinigung Berlin

Masurenallee 6 

14057 Berlin

Antwort: Die Kassenärztliche Vereinigung  Berlin ist nicht zuständig.

2.

Verwaltungsgericht

Präsidentin

Kirchstr. 7

10557 Berlin

Antwort: Das Verwatungsgericht ist nicht zuständig.

3.

Die Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Berlin

Kurfürstendamm 184

10707 Berlin

Antwort: Frau Brigitte Müller ist keine Psychotherapeutin und kein Mitglied unserer Kamer.

Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Familiengerichte. Die Familienrichter entscheiden unabhängig und eigenverantwortlich über die Einsetzung von Verfahrenspfleger und Gutacher.

4.

Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrensbeistand

Grillparzerstr. 17

12163 Berlin

Keine Antwort!

5.

Die Präsidentin des Kammergerichts

Elßholzstr. 30 – 33

10781 Berlin

Antwort: Bei allem Verständnis für ihre persönliche Situation und der der anderen betroffenen Eltern, vermag ich nicht in Ihrem Interesse tätig werden.

Der Gesetzgeber hat die Bestellung und die Auswahl eines Verfahrensbeistandes für ein minderjähriges Kind in Kindschaftssachen als richterliche Aufgabe definiert. Die Bestellung und Auswahl eines Verfahrensbeistandes ist Kernbestandteil der richterlichen Unabhängigkeit. Die Richter entscheiden ausweislich der Verfassungsvorschrift des Art. 97 GG unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. Auch im Rahmen der Dienstaufsicht darf nicht i die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit eingegriffen werden. Aufgrund dessen ist es mir als Gerichtsvorstand von vornherein verwehrt, richterliche Entscheidungen inhaltlich zu kommentieren oder gar Einfluss hierauf zu nehmen.

6.

Die Präsidentin des Amtsgerichts Pankow/Weißensee

Kissingenstr. 5 – 6

13189 Berlin

Antwort: Verfahrenspfleger werden von den einzelnen Richtern in eigener Entscheidung , die richterlicher Unabhängigkeit unterliegt, eingesetzt.

Ich vermag daher nichts für Sie zu veranlassen.

7.

Der Präsident des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg

Möckernstr. 130

10963 Berlin

Soweit Sie die Verfahrensweise der Verfahrenspflegerin Müller in sachlicher Hinsicht beanstanden, weise ich Sie zunächst darauf hin, dass mir eine Überprüfung der Frage ob Frau Müller ihrer Aufgabe als Verfahrenspflegerin gerecht geworden ist, verwehrt ist. Hierüber dann nur der jeweils amtierende Verfahrensrichter entscheiden.

Die Überprüfung der Sachakte gibt aber für den von Ihnen angedeuteten Vorwurf nicht das Geringste her. Denn die Verfahrenspflegerin hat gerade in von Amtswegen eingeleiteten Kindeswohlgefährdungsverfahren nicht nur die subjektiven, sondern vor allem auch die objektiven Interessen des Kindes wahrzunehmen.

8.

Die Präsidentin des Amtsgerichts Schöneberg

Grunewaldstr. 66/67

10820 Berlin

Antwort: Ihre Beschwerde über die Verfahrenspflegerin Frau Brigitte Müller habe ich den Richterinnen und Richtern der Familienabteilung meines Geschäftsbereiches zur Kenntnis gegeben.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Verfahrenspfleger icht einer Dienstaufsicht unterliegen.

9.

Starke Familie e.V.

Goethepark 9

10627 Berlin

Keine Antwort!

